
 

Wichtige Informationen 
zur Erhebung über das Deutschlandstipendium 

 
 
Um den Ablauf für die anstehende Erhebung zu erleichtern, möchten wir Ihnen diese 
Hinweise geben: 
 
Bezeichnung der Erhebung 
 
Das NRW-Stipendium wird nach ähnlichen Kriterien vergeben wie das 
Deutschlandstipendium. Für die Erhebung nach dem Stipendienprogrammgesetz sind 
ausschließlich die Fälle des Deutschlandstipendiums relevant. Die Daten zu den beiden 
Programmen müssen daher getrennt werden. 
 
Studienfachschlüssel 
 
Für die Datenlieferung an IT.NRW sind die NRW-spezifischen Fächerschlüssel, die auch in 
der Studierendenstatistik verwendet werden, zu nutzen. 
 
Berichtszeitraum 
 
Für die Erhebung ist das gesamte Kalenderjahr relevant. Die Erhebung erfolgt weder nach 
Semestern noch für einen Stichtag. Für die Wintersemester sind für die Mittelgeber und die 
Stipendiaten nur die Monate zu berücksichtigen, die auf das jeweilige Kalenderjahr entfallen. 
Die Höhe der bereitgestellten Mittel ist hier ggf. auf diesen Zeitraum umzurechnen. 
 
Fördermittel 
 
Bei der Fördersumme sind ausschließlich die eingeworbenen Mittel zu melden. Der Anteil 
der zusätzlich von öffentlicher Seite bereitgestellten Mittel ist nicht zu melden. 
 
Mittel und Mittelgeber sind nur dann nach Standorten zu melden, wenn der Mittelgeber 
eindeutig einem einzigen von mehreren Standorten einer Hochschule zugeordnet werden 
kann. Ansonsten sind Mittel und Mittelgeber ausschließlich einem dieser Hochschulstandorte 
(falls vorhanden, dem jeweiligen Hauptstandort) zuzuordnen. 
 
Anzahl der Semester bzw. Fachsemester 
 
Veränderliche personenbezogene Merkmale wie Semesterzahl und Fachsemesterzahl sollen 
zum letzten Stand erfasst werden. Erhält ein Studierender im Sommersemester und im 
darauffolgenden Wintersemester ein Deutschlandstipendium, dann beziehen sich die 
Angaben zur Semesterzahl auf das Wintersemester. Jeder Student ist somit nur einmal im 
Kalenderjahr zu melden. 
 
Kontrollrechnung 
 
Bevor Sie die Daten in CORE hochladen, führen Sie bitte folgende Kontrollrechnung durch: 
Gesamtsumme der gebundenen und ungebundenen Mittelbeiträge dividiert durch die 
Gesamtzahl der Fördermonate. 
Das Ergebnis dieser Division sollte im Regelfall 150 € ergeben. Sollte das Ergebnis 
abweichen, begründen Sie dies bitte per E-Mail an: hochschulstatistik@it.nrw.de 
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